
 

 

B E S C H L U S S  

 

aus der Niederschrift über die 27. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - 

des Rates der Gemeinde Niederkrüchten  

vom 27.06.2017 

 

 

 

Öffentlicher Teil 

 

9) Erweiterung der Bereitstellung von Windelsäcken 677-2014/2020 

  

Mit Schreiben vom 29.05.2017 beantragt die CDU-Ratsfraktion die Verwaltung zu be-

auftragen, die Ausgabe von Windelsäcken wie folgt auszuweiten: 

 Bei formlos nachgewiesenem, kurzfristigen Bedarf werden einzelne Windelsä-

cke gegen geringe Kostenerstattung von maximal 1,00 Euro pro Windelsack 

ausgegeben. 

 Bei nachgewiesenem längerfristigem Bedarf wird für ein halbes Jahr im Voraus 

ein Windelsack pro Person und Abfuhr ausgegeben. Der Nachweis ist halbjähr-

lich zu erneuern. Ausgenommen von der halbjährlichen Nachweispflicht sind 

krankheitsbedingte, längerfristige Bedarfe.  

Zur Begründung wird auf das vorliegende Antragsschreiben verwiesen. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 29. Mai 2017 wird an den Planungs-, Verkehrs- 

und Umweltausschuss verwiesen. 

 
 




